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Korststatiftische Nebersiclit der GemeindS-
Wälder deö Forst-J»spektions-BezirkS Lau-

fenburg im Kanton Äargau»
(Mit einer Tabelle.)

ES ist nicht in Abrede zu stellen, daß cine gute, den Zeit-
bedürfnissen und den Fortschriiten der Forstwissenschaft Rechnung
tragende Kantons-Fvrstordnung wesentlich dazu beitragen kann

und wird, nm dem Forstwesen in unserem Vatcrlandc aufzuhelfen
denn bei den oft übertriebenen Begehrlichkeiten der Gemeinden

und einer häufig vorkommenden unsinnigen Behandlung ihrer
Wälder, ist cS durchaus nothwendig, daß ein fester, geschlicher

Haltpunkt vorhanden sei, der den Weitungen der Behörden als
Stutzpunkt und Anker dienen muß, wenn die Gemeinden in
ihrer Verblendung daS ihnen anvertraute GemeindSgut der

Wälder nicht vernünftig behandeln, da sie nun als deren Nutz-
nicßer vernünftiger Weise angesehen werden können. ES muß

trotz aller GcmeindS-Souvcränität der oberste Grundsatz zur
allgemeinen Anerkennung kommen, daß die lebende Generation
in den Gemeinden neben der wirthschaftlich zulässigen höchsten
Benutzung ihres WaldvcrmögenS, ebenso sehr die moralische

Verpflichtung auf sich habe, dasselbe ihren Nachkommen un-
geschmälert, und in Betracht zunehmender Bildung und Kennt-
nissc im Forstwesen, wo möglich in verbessertem Zustande zu
überliefern

Allein trotz dieser Nothwendigkeit eines guten, praktischen
und strengen KantonSforstgesctzcs bleibt dasselbe dennoch immer

nur ein geschriebenes Wort, dessen Wirkungen null und nichtig
sind, wenn nicht die dasselbe ausübenden Behörden und namcnt-
lich die Forstbeamten cS verstehen, den Geist einer guten Forst-
Gesetzgebung in den Gemeinden und deren Wälder zu erwecken

und durch eine unermüdete Thätigkeit und einen recht eigentlichen
Feuereifer für das Forstfach zu pflanzen und wachsen zu machen

Auch unsere aargauische Forstordnung vom Jahr 1305 lci-
det an Mängeln und Gebrechen, die selbst den einsichtigeren
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Layc» nicht entgehen können, dcmungcachtct enthält auch sic

einige Verordnungen, die vortrefflich sind, und streng geHand-

habt, richtig angewendet, seit 50 Jahren schon sehr ErklcklichcS

hätten leisten können und müssen! Ich erlaube mir zum Beweise
des Gesagten einige Grundsätze desselben hervorzuheben, die

gerade Bezug auf das Thema haben, das ich den verehrten
Lesern unseres Blattes hiermit vorzulegen mir erlaube.

Der 8- 13 sagt: „So wie jedem Verschwender und der

sei» Eigenthum nicht zu verwalten weiß, ein Vogt gegeben

wird, also soll jede Gemeinde, welche ohne Rücksicht auf unsere

Forstordnuug und auf die zwei Jahre vergebens gemachten Er-
Mahnungen deS ForstinspcktorS oder OberforstamteS fortfährt,
ihre Waldungen zu vernachläßigen und durch schlechte Wirth-
schaft zu zerstören, damit bestraft werden, daß ihre GemeindS-

Waldungen auf Kosten der Gemeinde, zu ihrem und ihrer Nach-
kommen Nutzen, zehn Jahre lang vom Staate verwaltet werden,

ohne daß jedoch der Staat dadurch ein Anspruchsrecht auf daS

Eigenthum oder die Nutzung der Gemeindswaldung erhalten soll."
Infolge dieses 8. erließ der Kleine Rath unterm 12. Heu-

monat 182ck (freilich spät genug) nachstehende Verordnung:
„Durch forstamtliche Berichte davon in Kenntniß gesetzt, daß

in vielen Gemeinden, zum großen Nachtheil derselben, die Wal-
düngen in immer größer,, Verfall gerathen, weil die gesetzlichen

Vorschriften der Landcsforstordnung vom 17. Mai 1805 nicht

gehörig beobachtet werden, haben Wir zur genauen Vollziehung
derselben verordnet:"

1) Die Fvrstinspektoren sind gehalten, künftighin über die Gc-
meindc- und Kirchenwaldungen ihrer Forstbezirke und dcrsel-
bei. Bewirthschaftn».), die ihnen zustehende Aufsicht eifrig
und beflissen zu sichren, zu diesem Ende da, wo cö noch

nicht geschehen, durch Lokalaugenschein über den Zustand
dieser Waldungen sich die genaueste Kenntniß zu verschaffen,

und die Beschreibung davon, welche der Finanzkommission
jewcileu in Abschrift mitzutheilen ist, in ihrem AmtSarchiv

zu bewahren.

In denjenigen Gemeinden, deren Waldungen bereits ver-



Tabelle!. Forsistatistifche Uebersicht
der Gemeindswälder des /orstinspektions-Vezirkes Lausenburg im Kanton Aargau für das Jahr 1854; versaßt von Forfrinspektor I. I. Koch in Frik,

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
23
29

Gemeinde

Elken
Ezgen
Frick

Gansingen
Gipf, Oberfrick
Herznach
Hornußen
Jttenthal
Kaisten
Laufeilburg
Mettau
Münchwylcn
Oberhof
Oberhofen
Oeschgen
Schwaderloch
Sisfeln
Sulz
Ueken
Unterleibstadt
Wittnau

Wölflinswyl
Wyl
Zeihen

Waldart

des Besitzthums

Gemeiiidewald

Kirchcnwald
Caplaneiwald
Gemeiildewald

Gemeiiidewald
Kirchenwald
Pfrundwald
Gemeindewald

Ortschaft Niederzeihen
Oberzcihen

«
N-

«
«n

IN

2
2
9
5
2
9
7

4
8
5

11
2
7
2
8
4
3
2
2
4
2
1

6
3
2
7
2
1

1

Holzart, Größe und Schätzung des Wald-
bodens und ob vermesse»

Tann-
Wald

Inch,

149
60^

175

1

176
220
137
136
48

196
138

72
42

105
38

114
63
64

179
62
62

190

136
135
96
28

123 2822

110
64

112
42

183
150
40
66
12

208
156
97

200
70

7
37
30

644
80

9
180

12

350
200
140

5

Buchen-
Wald

Juch.

>5
S

Juch,

Nieder-
wald

Juch, Juch,

Total
Waldboden

Juch.

KZ

Juch

L

N

100

352'/-!

108

108

4

230

218'/-
22

415

t'/-!
— >

33

8

14 -12
397
326
447
389

- 48'/
789
299
132
12

397
3

93
4

58
321
127

519

3'/-
828

50
343

78

2
3

24
7

98

22

8

330
186
560

56
12

580
476
495
455
383
997
455
337

14
600
181
124
52
88

1068
207

9
702

12

3/-
1200
480
491

83

60G
160!
IM

90!
50»!
300
255
100!

340
100
150
600
200
100
230
600
600
500
200
150
150
150

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

200! Nein
200! Nein
170! Ja
300 Ja
20»! Ja
19»! Nein
200 Nein

3,204 902/- 5 j 6,297 228 10,636/-

Ja
Ja

Nein
Ja
Ja

Nein
Nein

Ja
Nein
Nein
Nein
Nein

Ja
Ja

Betriebsart

«Hl

ss

Juch,

Mittel-
wald

Juch. Juch.

ââ Waldfeld

Nutzung

Inch. Juch.

Wald-Nutzung und Wald ertrag

^ Z2
^ ?; s

Inch,! Juch Juch

Ausflockung und
Umwandlung iu

offen Lano

Juch. Juch

110
157
112

41

136
144
30
66

Z64'/z
188

136'/-
205

200
178

7
40
30

629
79

9
168

12

350
416
135

5

213

396/-

10'/
394
282
437
389

789
218
100

10

85

321
127

519

3/
328

335

22

14

44

387
3
6
4

58

50

78

/
17

1

'/10

12

81 10
32! —

2

6

10

/7

1'/-

50
6

20

20

9/
2

2

20
1

12

14
13

3949^5462/ 789

-N.
18

75

49
18
30

4
90
20
25
10
50
25
30

6

Durchschnitt
der Brenn- »

holzgabc auf I;u M
t. Bürger mncinds

Zweckn.

Bauholz-Abgabe

Unent- Um diclsteigc
geltlich

Ülftr, Reis-1^wellenl^tuck

an die Burger

Stück

Tare rungsw

Stück Stück

27

50
200
100

2/

3V
6
3
4

13
50
40

45

80
60
50

7

2
3

24
7

98

3

16

42

8

76! 178/ ät/l! 747 175

10

53

5 325
7i 50
— 90
— 150
— 60
— 225
1/! 80/ 150
— 250

/ j 100

/ ö»

7

/7^

10
50

400
75

175

100
200

— 250
— 100

16
2
9

16

r>

5
26
12

1

1

3

6

9

7
22
35

5

53

A lAußervrdentl. Holzschlag

KZ

Ztnr

105

31
35

6

69

26
65

300

Klafter
Reis-
wellen

Bau-
bolz

Wirkl.Fcldertrag
für Verkauftes"

Klftr

3/

- j 265

7200 -
- 1260

100

40»

215

172
19

4050

- - 194 53 103

86
50

200

50

40

41/
71/

314

126

103

1347

453

Holz- Waldfeld
crlcS Pachtzins

F«. Fr.

Z3Z3 —

276 186
420 —

47 —
,200« 84
— 25
— 10

lgg —
2850 265

47 —
tl36 69
2374 —

2Z5 —
Z60 —

1743 —
21

— 26

>4645! 690

62

12

400>1765^ 347/ 11,2503942

loooo! 496

4326, —
t!67! —
65t) 99

55170 1971



Tabelle Forstsiatistische Uebersicht
der Gemcindswäldcr des Forstinfpektions - Bezirkes Lanfenburg im Kanton Äargau für das Jahr 1854; verfaßt von Torstinfpektor I, I. Koch in Trik

Gemeinde
Waldart

des Besitzthumö

Wald - Culture»

Anpflanzung, Nach-
n, Andbcsscrnngen

.Pflanzungen
Stück,

Inch, Zahl,

Saat- u, Pflanzschulcn

pflanzen
versetzt

Samen Pflanzen-
ane ge sät Gorrath

Stück
fz circa

Stück
circa

Forstschutz und Polizei, Waldhut, Forstfrevel, Waldschäden und Verschiedenes.

Förster und

Bannwarthe

Zahl

Lcsvlbung

Fr.

Angezeigte

Forstfrevelfälle

der î ras

Gmdrath Gericht

Waldbrand,

Berkenkäfer,

Wincfälle

M
ch,S

GZ

e m e r k u n q

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Eikcn
Ezgen
Frick

Gansingcn
Gipf, Obersrick
Herznach
Hornußen
Jttcnthal
Kaisten
Laufenburz
Mettau
Münchwylen
Oberhof
Oberhofen
Oeschgen
Schwadcrloch
Sisseln
Sulz
Ueken
Unterleibstadt
Wittnau

Wöflinswul
Wyl
Zeihen

Gemeindewald

Kirchcnwald
Caplanciwald
Gemeindewald

„ „

11 11

11 11

11 11

11 11

,1 11

11 11

11 11

1, 11

11 11

11 11

,1 11

Gemeindewald
Airchenwald
Pfrundwald
Gemeindewald

Ortschaft Niederzeihen

„ Oberzeihen

2
3
5
2

1z
1

8
10

5

l/2
6

15
2
1

4
4
4

18

10

1«
/-

1500
3!t0lf

10,000
4000
2050

12,000
4500

10,000
8000

8000
10,000

300»

4000
7000
3400
>500
1800

12,500
5000

15,000
1000

17,000
500

3000

10
20

50

25
5'/

20

20
20

24
24

100,000
4000

8000

40,000

3000

26,000 16,000
6000 -

>

1500 -

6000 -
3000 3000

13,000 6000

70,000 4000

1

2
2
2
1

2
2
2
2
1

2
2
2
3
2
2
1

1

1

2
2
1

2

1

2
2
1

2

150
100
170
43
10

130
100
200

24
143
286
650
140

30
80

120
114
57
70

290
95
57

130

2
80

130
116
40

7
7
3
4

63
51
72
12

11

22
5

31
6

34
14
4
9

25
37
76

1 Inch. Brand

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

1827
1847
1836
1817
1843
1841
1842
1818
1846
1818

1841

1826
1813
1326
1820
1841

1843

1818
1817
1843

2 1

1 > -
2 -
- 1

1

1

1

1

2

137/2 147,750^ 249'/, 277,50l)î 32,000 48 3607 493 — 5 2 18 13
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messen und in regelmäßige Bewicthschaftung gesetzt sind,

werden sie fortdauernd darüber wachen, daß die Vorschuß-
ten der BcwirthschaftungS-Regulative mit Genauigkeit voll-
streckt werden.

3) In denjenigen Gemeinden, deren Waldungen noch nicht

vermessen und in Schläge oder Großhaue getheilt sind,

werden sie nach AuSmittlung des annähernd nachhaltigen

Ertrages, die nöthigen Anweisungen zum Holzdieb in Na-
del- und Laubwäldern, als auch zur Erzielung guten Nach-
Wuchses, und zur Wiederherstellung der verraStcn oder vec-

sumpften Waldblößcn ertheilen.
4) Ebenso haben die Forstinspcktorcn darüber zu wachen, daß

die Vorschriften der Landesforstordnung in den Gemeinde-,

Kirchen- und Privatwaldungen überhaupt, besonders aber

die darin angeordneten Baumpflanzungcn sowie die jährli-
chen Wald-March-llmgänge in allen Gemeinden sorgfältig
und zweckmäßig vollzogen werden.

5) Daß die gemäß Z. 3 ertheilten Anweisungen von den Gc-
meindcn genau befolgt werden, haben die Forstinspcktorcn
insbesondere zu beaufsichtigen, und den hierin saumseligen
Gemeinden sofort, nach vorher bei der Finanzkommission

eingeholter Vollmacht und nach Vorschrift dcö Forstfrevel-
Gesetzes 8. 13 vom 17. Mai 1895 die zweijährige War-

nung anzusagen.

6) Zu diesem Ende haben sich die Forstinspcktorcn jährlich
wenigstens einmal persönlich in die Waldungen der

Gemeinden zu verfügen, theils um sich vom Zustande der-

selben und von der Beobachtung der Gesetze, sowie von

Erfüllung der gegebenen Anleitungen zu überzeugen, theils
um den Gemeinderäthen, wo cö nöthig ist, zweckmäßigen

Rath zu geben.

7) Alljährlich im Wintermonat haben die Forstinspcktorcn ih-
ren Bericht über den Zustand und die Bewirthschaftung
r>er Gemeindewäldcr an die Finanzkommission einzusenden.

8) Die Forstinspcktorcn sotten für die Vermehrung ihrer Amts»
e eschäfte eine billige, von Uns nach ihrer Geschäftsführung
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jährlich zu bestimmende Entschädigung aus der Staats-
kasse erhalten.

In dieser Verordnung lagen so ziemlich alle diejenigen

Bestimmungen, welche d a m aligc n Zcitvcrhältnissen entspra-
chcn, um auf die GcmcindS-Waloungen mit ziemlich kräf-
tigcm Erfolge einwirken zu können und daß selbe cinstwei-
len, und bis wir etwas Besseres an dessen Stelle zu setzen ha-
bcn, auch jetzt noch recht erfreuliche Resultate zur
Folge haben, beweiset die unS gütigst mitgetheilte und dieser
Nummer unseres Forstjournals bcigegcbenc forstwirtschaftliche
Uebersicht der GcmcindSwälder des Forstbezirks Lau sen bürg,
welche dem betreffenden Berichte des Hrn. Forstinspektors I. I.
Koch in Frick über seine Gcmciudewaldsbereisung vom Jahr
1854 entnommen ist. — Wenn auch einzelne der darin vor-
kommenden Zahlen nicht mit mathematischer Schärfe festgestellt
werden konnten, so ist doch deren Annäherung an die Wirklich-
keit möglichst angestrebt worden und cS wird unS damit ein

ebenso getreues als lebendiges Bild der Gemcindcwald-Verhält-
nissc jenes Bezirkes geliefert. Dieses letztere kann Schreiber
dieses aus eigener Anschauung bestätigen, da er in letzter Zeit
Gelegenheit fand, einen großen Theil jener Gemeindswälder

zu besichtigen und mit wahrem Vergnügen gestehen muß, daß

die Erfolge des doch erst fünfjährigen Wirkens deS Herrn Forst-
inspcktorS Koch in jenen GemcindSwäldcru, bereits auf eine

erfreuliche Weise ersichtlich sind. Eine seiner verdankenSwerthc-
sten Hauptbestrebungcn bei seinem forstlichen Wirken geht da-

hin, die in unserem schönen Aargau so sehr verbreitete und
mitunter bis zum Wahnsinn getriebene Niedcrwaldwirthschaft im

Zaum zu halten, und dieß ist namentlich der Hauptgrund wa-
rum die Tabelle bei einem Total-Waldbodcn von 1t)b>36 ^
Juch. nur 4l 'Z Inch. Kahlschläge, dagegen 747 Juch. Durch-
forstungen nachweiset, indem er von der richtigen Ansicht aus-
geht, durch Erhöhung der UmtricbSzcit in den meist auf kräf-

tigcm Jura-Boden mit guten Laubholzarten bestellten Beständen

vorerst die vorhandenen früheren Ucbcrhauungen auszuheilen,
und den Holzbedarf der Gemeinden bestmöglichst mit Durchfor-
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stungSholz zu befriedigen. Bedenkt man, daß bisher die Gc-
mcinden jeneö Bezirkes gewöhnt waren, ihre mitunter pracht-
voll mit Buchen, Ahorn, Eschen, Ulmen und Eichen (natür-
lich auch mit ctwclchcm Wcichholz) bestockten Niederwälder in
einem ZV, ZV, l5, ja oft sogar tvj.chrigcn Niedcrwald-Um-
triebe schlagweise abzuholzen, so liegt schon in jedem Jahre
weiteren Zuwachses, daö denselben abgerungen werden kann,
ein gerechtes Verdienst deS betreffenden OberaufsichtS-Beamtcn,
da gerade diese harten Laubhölzcr in einem erhöhten UmtricbS-
Alter den größeren Zuwachs haben, als in der Zeit vorher,
und dann auch nach und nach der Ucbergang zum Hochwald-
betrieb durch Kultur oder Besamung viel eher ermöglicht wer-
den kann. — Um nun aber mit der, allerdings viel zu wün-
scheu übrig lassenden Forstordnung in der Hand, möglichste

Erfolge zu erreichen, läßt cö sich Hr. Koch auch keine Mühe
reuen, jede S Jahr jede GcmcindSwaldung seines Bezirks

zu bereisen und jeder Gemeinde die sie betreffenden Vorschläge
für Holzhaucrci, Kulturen w. schriftlich zuzusenden, wie selbe

sein Bericht an die Direktion deS Innern enthält. Mit diesen

Aufträgen in der Hand wird dann jewcilen die nächstjährige
Bereifung der einzelnen Gemcindswäldcr vorgenommen, nach-

gesehen, ob die Aufträge erfüllt wurden und wenn nicht, daS

Nöthige verordnet, wobei die kräftige Unterstützung deS Tit.
Bezirksamtes wie der Direktion dann allerdings auch nicht fehlt.
— Für alle diese Arbeiten sind aber freilich unsere Forstinspek-
torcn nicht gehörig honorirt und mail kann eben nicht Jedem

zumuthcn, daß er für daS kleine Taggcld von ö alten Franken
und Reise-Entschädigung von t alten Franke per Stund hin
und her, sich und seine Gesundheit zum allgemeinen Bestell auf-
opfere, da man nicht immer denselben Feuereifer und dieselbe

Jugcndkraft in sich fühlt. Aber hoffen wir, daß nach solchen

Vorlagen und Erfolgen die Regierungen die Wichtigkeit der

intensiveren StaatS-Obcraufsicht über die Gcmeindöwaldun-

gen in einem zu erlassenden neuen Forstgesetze möglichst anstrebe,

dann aber auch für anständigere Besoldungen der Forstin-
spcktioncn Sorge trage — denn nur dann, aber auch nur dann
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kann man von dm betreffenden Beamten jung oder alt, for-
dcrn, daß sie ihre ganze Zeit dem wichtigen Amte weihen, daö

denselben anvertraut ist. Der Kosten-Mehraufwand, der hie-
rauS entstünde, aber auch theilweise von den Gemeinden mir

zu tragen wäre, wird sich reichlich rentiren, im besseren Gcdei-

hm der GcmeindSwäldcr, deren Mchrertrag für die Zuknnft
und dadurch entstehende größere Wohlhabenheit der Gemeinden,
deren Waldbvdm jetzt oft noch in einem erbarmungswürdigen,
mitunter beinahe gar nichts rentirmden Zustande sich befindet,

obwohl derselbe in Betracht seiner Güte, die schönsten Wald-
bestände zu liefern im Stande wäre! — Herrn Forstinspcktor
Koch danken wir schließlich für seine interessante Mittheilung,
mit welcher er dem in Nr. 4, Jahrgang 1853, Seite 94 von
uns ausgesprochenen Wunsche so gütig nachgekommen, und er-

laubm unS diese Bitte abermals unseren werthen Kollegen im

Aargau in gleicher Weise wie bisher ans Herz zu legen.
Würde unsere Bitte gewährt, so erhalten wir bald die erste

Grundlage einer Forststatistik deö KamonS.

5c,n/cn.' à' ll'osl aven- bonnconp cl'inlöröt,

guo j'ni In In notico «la nôtrc Iionorö collo^no, änns lo
cnlcicr ein lnillol, snr Ion cnllnros lorosliöros ein printomps
1855. — oo sujol j'n! cru, gn'il no sornil >»ont-ôtro

pns inulilo pour tons, clo lrncor los gnolc>uos ligin's, gni
vonl suivro. II v n corlnius coups elo prnlign.o, si l'on

pout nppolor coin ninsi, gni, ninonös pnr clic orses circon-
slnncos locnlos, pourrnionl nnssi tronvcm lenr oinploi nti^
loinonl nillcnirs.

1'ni sons mn cliroelion plnsiours potitos pöpiniörus.
gni, prison onsvinblo, n'ccnl mnllwui ousoinont pns oncoro
In eliinonsion eio colic clo lilonsiour 1'lnspoctonr clo In

lirnvcro. Lcpcuclnnl, olios n'ont pns pnssv innpporcuos


	Forststatistische Uebersicht der Gemeindswälder des Forst-Inspektions-Bezirks Laufenburg im Kanton Aargau

